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Teil A – Planzeichnung

Abb.: Einordnung des Plangebietes in das Stadtgebiet I o. M. 
(Kartengrundlage: Geoportal Sachsenatlas, https://geoportal.sachsen.de/cps/karte.html?showmap=true)
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Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung

Sondergebiet (§ 11 BauNVO 
i. V. m. textlicher Festsetzung 1.1)

Maß der baulichen Nutzung

Zulässige Grundfläche 
(§ 19 BauNVO)

Plangrundlage:
Liegenschaftskataster mit Höhenbezug

DHHN 2016 und örtliche Vermessung von
ÖbVI Dipl. Ing. Ralf Sonntag

Stand örtliche Aufnahme: 12.- 26. Mai 2020

Alkis Daten: © GeoSN, dl-de/by-2-0
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Baugrenze 
(§ 23 Abs. 3 BauNVO)
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Großflächiger Einzelhandel

Straßenbegrenzungslinie 
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Flurstücksnummer900/6

265.23 Höhenangaben in Metern über NHN
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(i. V. m. textl. Festsetzung 2.2)
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Nachrichtliche Übernahme

Einzelanlage (unbewegliches Kulturdenkmal, das dem 
Denkmalschutz unterliegt, § 5 Abs. 4, § 9 Abs. 6 BauGB)D
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öffentliche Verkehrsfläche mit besonderer 
Zweckbestimmung "Gehweg" oder "Radweg"

Baulinie 
(§ 23 Abs. 2 BauNVO)

Textliche Festsetzungen

Verfahrensvermerke

Nachrichtliche Übernahmen

Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I S. 176) geändert 
worden ist

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung – PlanZV) in der 
Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 
geändert worden ist

Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 (SächsGVBl.I S. 186), die zuletzt durch Artikel 
24 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBI. S. 705) geändert worden ist

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist

Sächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Sächsisches Naturschutzgesetz – SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 
(SächsGVBI. S. 451), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBI.I S. 705) geändert worden ist

Bebauungsplan Nr. 120 für das Gebiet Zwickau Stiftstraße/Markthalle, 
Sonstiges Sondergebiet großflächiger Einzelhandel

Teil B

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses vom 28.05.2020.
Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses (gem. § 2 Abs. 1 S. 2 BauGB) erfolgte am 03.06.2020.

Zwickau, den .................... (Siegelabdruck)

2. Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Behörde ist gem. § 18 Abs. 1 SächsLPlG mit Schrei- 
ben vom 28.05.2021 beteiligt.

Zwickau, den .................... (Siegelabdruck)

3. Die Nachbargemeinden wurden gem. § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 28.05.2021 beteiligt.

Zwickau, den .................... (Siegelabdruck)

4. Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde die Öffentlichkeit, unter Mitteilung des Ortes der Einsichtnahme, über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung vom 27.05.2021 bis 
29.06.2021 informiert und zur Äußerung in dieser Frist aufgefordert. Die ortsübliche Bekanntmachung 
erfolgte am 19.05.2021 im Zwickauer Amtsblatt "Pulsschlag".

Zwickau, den .................... (Siegelabdruck)

5. Die Frühzeitige Beteiligung der Behörden zur Unterrichtung gem. § 4 Abs. 1 BauGB wurde durchgeführt. Mit 
Schreiben vom 28.05.2021 sind die Behörden zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Zwickau, den .................... (Siegelabdruck)

6. Die Behörden und Träger öffentlicher Belange sind gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 14.02.2023
zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Zwickau, den .................... (Siegelabdruck)

7. Der Stadtrat hat am 26.01.2023 den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung und Umweltbericht 
sowie Gutachten und umweltrelevante Stellungnahmen beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

Zwickau, den .................... (Siegelabdruck)

8. Der Entwurf des Bauleitplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie der Be- 
gründung und Umweltbericht haben in der Zeit vom 21.02.2023 bis 24.03.2023 während der Dienst- 
stunden nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass 
Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht 
werden können, am 11.02.2023 im Zwickauer Amtsblatt "Pulsschlag" ortsüblich bekannt gemacht sowie im 
Internet nach § 4a Abs. 4 BauGB am 11.02.2023 unter www.zwickau.de veröffentlicht worden.

Zwickau, den .................... (Siegelabdruck)

9. Die Bezeichnung und graphische Darstellung der Flurstücke im Geltungsbereich betreffs ihrer Übereinstim- 
mung mit den Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters wird mit Stand vom .................... bestätigt. Die 
Lagegenauigkeit der zeichnerischen Darstellung wurde nicht geprüft.

Glauchau, den .................... (Siegelabdruck)

10. Der Stadtrat hat die vorgebrachten Anregungen sowie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher 
Belange am .................... geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Zwickau, den .................... (Siegelabdruck)

11. Der Bebauungsplan mit Stand vom .................... bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), wurde am .................... vom Stadtrat als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungs- 
plan und der Umweltbericht mit Stand vom .................... wurden mit Beschluss des Stadtrates vom 
.................... gebilligt. 

Zwickau, den .................... (Siegelabdruck)

Satzung der Stadt Zwickau über den Bebauungsplan Nr. 120 für 
das Gebiet Zwickau Stiftstraße/Markthalle, Sonstiges Sonder- 
gebiet großflächiger Einzelhandel
    
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert 
worden ist sowie nach § 89 der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. 
S. 705) geändert wurde, wird nach Beschlussfassung durch den Stadtrat vom .................... und mit Genehmigung 
der höheren Verwaltungsbehörde folgende Satzung der Stadt Zwickau über den Bebauungsplan Nr. 120 für das 
Gebiet Zwickau Stiftstraße/ Markthalle, Sonstiges Sondergebiet großflächiger Einzelhandel bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:

Teil A – Planzeichnung Teil B – Text
Maßstab 1:500 Textliche Festsetzungen
Planzeichenerklärung Nachrichtliche Übernahmen
Plangrundlage ohne Normcharakter Hinweise

12. Die Genehmigung dieser Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B), wurde mit Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde vom .................... 
Az: ................................................. – mit Maßgaben, Auflagen und Hinweisen – erteilt.

Zwickau, den .................... (Siegelabdruck)

13. Die Auflage wurde erfüllt, die Hinweise sind beachtet. 

Zwickau, den .................... (Siegelabdruck)

14. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit 
ausgefertigt.

Zwickau, den .................... (Siegelabdruck)

15. Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer wäh-
rend der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu er- 
halten ist, sind am .................... im "Zwickauer Pulsschlag" öffentlich bekannt gemacht worden. In der 
Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit 
und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§§ 39 und 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung 
ist am .................... in Kraft getreten.

Zwickau, den .................... (Siegelabdruck)

Festsetzungen (Fortsetzung)

265.23

zu beseitigende bauliche Anlage

Umgrenzung von Flächen, die von Bebauung 
freizuhalten sind (i. V. m. textl. Festsetzung 4.1)

Auftraggeber:
Rewe Markt GmbH | Zweigniederlassung Ost
Rheinstraße 8 | 14513 Teltow

Baudenkmal
Die in der Planzeichnung mit einem „D“ gekennzeichneten Gebäude sind Bestandteil der Sachgesamtheit Kreis- 
krankenstift Zwickau und stehen gem. § 2 SächsDSchG unter Denkmalschutz. Die Regelungen des Denkmal- 
schutzgesetzes sind zu beachten. Bauliche Änderungen bedürfen der Abstimmung mit der unteren Denkmal- 
schutzbehörde.

Archäologischer Relevanzbereich
Das Plangebiet befindet sich in einem archäologischen Relevanzbereich (mittelalterliche Siedlung 
 [D-06130-08]). Das Landesamt für Archäologie ist vom exakten Baubeginn (Erschließungs-, Abbruch-, Aus- 
schachtungs- oder Planierarbeiten) mindestens drei Wochen vorher zu informieren, da Erdarbeiten begleitet 
werden müssen. Bei Auffindung zahlreicher archäologischer Kulturdenkmale muss eine archäologische Aus- 
grabung erfolgen. An dieser wird der Bauherr gem. § 14 Abs. 3 SächsDSchG im Rahmen des Zumutbaren an 
den Kosten beteiligt. 

Erhaltungssatzung
Das Plangebiet liegt innerhalb des Geltungsbereiches der Erhaltungssatzung der Stadt Zwickau für das Gebiet 
„Historischer Stadtkern“ vom 25.04.1996. Die städtebauliche Eigenart des Gebietes ist zu erhalten. Abbruch, 
bauliche Änderung, Nutzungsänderungen und die Errichtung baulicher Anlagen benötigen eine Genehmigung 
durch die Stadt.

Satzung über die Gestaltung von Anlagen der Außenwerbung und Warenautomaten
Das Plangebiet liegt innerhalb des Geltungsbereiches der Satzung über die Gestaltung von Anlagen der 
Außenwerbung und Warenautomaten vom 07.12.2009. Die Satzung regelt die Zulässigkeit von Werbeanlagen 
und Warenautomaten zum Schutz bestimmter innerstädtischer Gebiete und an Baudenkmälern.

Höhenbezugspunkt 
(i. V. m. textl. Festsetzung 7.1)

GR = 2.650 m2

OK Schacht
265,46 m ü. NHN

Kennzeichnung der Baufenster (a), (b) und (c)(a)

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung
1.1 Das Sondergebiet SO mit der Zweckbestimmung "Lebensmitteleinzelhandel" dient der Unterbringung 

von Lebensmittel-Vollsortimentern sowie der zugehörigen Erschließungsanlagen, Stellplätzen und 
sonstigen Nebenanlagen.
Im Sondergebiet SO sind großflächige Lebensmittel-Vollsortimenter (einschließlich Konzessionäre) mit 
einer Verkaufsfläche von mindestens 1.600 m2 und maximal 1.800 m2 zulässig. 
Zulässig sind Nahrungs- und Genussmittel als Hauptsortimente auf mindestens 90 % der Verkaufsfläche, 
sonstige Sortimente sind als Randsortimente auf maximal 10 % der Verkaufsfläche zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung
2.1 Im Sondergebiet SO ist eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch Anlagen gem.  § 19 Abs. 4 

BauNVO bis zu einer Grundflächenzahl (GRZ) von 1,00 zulässig.

2.2 Als Gebäudeoberkante (OK) gilt der höchste Punkt der Dachkonstruktion, innerhalb der mittels Plan- 
einschrieb (a), (b) und (c) gekennzeichneten, baulichen Anlage. 
Untergeordnete technische Aufbauten, wie Lüftungsanlagen sowie Anlagen zur Nutzung solarer Strah- 
lungsenergie sind oberhalb der festgesetzten Gebäudeoberkanten ausnahmsweise zulässig.

3. Stellplätze
3.1 Im Sondergebiet SO sind Stellplätze außerhalb der gekennzeichneten Fläche unzulässig.

4. Von Bebauung freizuhaltende Flächen
4.1 Innerhalb der von Bebauung freizuhaltenden Flächen befinden sich Gewässerüberbrückungen des 

Marienthaler Baches und des Mittelgrundbaches einschließlich deren Schutzstreifen und Wartungs- 
öffnungen. In den festgesetzten Flächen sind keine baulichen Anlagen zulässig, ausgenommen sind Ver- 
kehrsflächen und Grünanlagen. Die festgesetzten Flächen sind von Wurzeln und solcher Gehölze frei- 
zuhalten, die gem. § 1 Abs. 2 der Satzung zum Schutz des Gehölzbestandes in der Stadt Zwickau unter 
Schutz stehen bzw. bei denen zu erwarten ist, dass durch Wachstum Schutzstatus erlangt wird. Die 
Anfahrbarkeit der Wartungsöffnungen mit 3-achsigen LKW ist jederzeit zu gewährleisten.

�
GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN

5. Sondergebiet
5.1 Innerhalb des, mit dem Buchstaben (b) gekennzeichneten Baufensters sind mindestens 75 % der neu 

errichteten Dachfläche mit einer extensiven Dachbegrünung mit einem Substrataufbau von mindestens 
10 cm auszuführen.

6. Grünflächen
6.1 In den privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Pflanzinsel" ist auf den Flächen mit Bindung 

zur Anpflanzung ein Strauch mit der Mindestqualität LSTR 80-100 je 15 m2 privater Grünfläche anzu- 
pflanzen. Die Pflanzungen sind in Gruppen anzuordnen. Einzelpflanzungen sind unzulässig.

6.2 In den privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Pflanzinsel" sind, entsprechend der zeich- 
nerischen Festsetzung, sieben standortgerechte Laubbäume mit der Mindestqualität Hochstamm, 
Stammumfang 16/18 cm anzupflanzen.

6.3 In der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Straßenbegleitgrün Humboldtstraße I" sind, 
entsprechend der zeichnerischen Festsetzung, fünf standortgerechte Laubbäume mit der Mindest- 
qualität Hochstamm, Stammumfang 16/18 cm anzupflanzen.

6.4 In den öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Straßenbegleitgrün Stiftstraße" sind, ent- 
sprechend der zeichnerischen Festsetzung, drei standortgerechte Laubbäume mit der Mindestqualität 
Hochstamm, Stammumfang 16/18 cm anzupflanzen. 

6.5 Die zeichnerisch festgesetzten Neupflanzungen von Bäumen sind standörtlich variabel, wenn dies 
aufgrund von Leitungsführungen notwendig wird.

6.6 Für alle Baum- und Strauchpflanzungen sind Arten der festgesetzten Gehölzliste zu verwenden. 

6.7 Bei Abgang von Bäumen, für die der Bebauungsplan eine Erhaltungsbindung festsetzt, ist an gleicher 
Stelle Ersatz (mit der Mindestqualität Hochstamm, Stammumfang 16/18 cm) zu pflanzen.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

7. Werbeanlage
7.1 Abweichend zur örtlichen Satzung über die Gestaltung von Anlagen der Außenwerbung und Waren- 

automaten, ist im Sondergebiet SO innerhalb des zeichnerisch gekennzeichneten Bereiches ein Werbe- 
träger (Pylon), mit einer maximalen Höhe von 7,7 m bezogen auf den festgesetzten Höhenbezugspunkt, 
zulässig.�

Hinweise
Vorkehrungen zum Schutz gegen Schallimmissionen
Im Zusammenhang mit Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen – Immissionsschutz, 
sind folgende Hinweise für das Sonstige Sondergebiet SO zu berücksichtigen:

• die Zufahrten zu den Stellplatzflächen sind im Nachtzeitraum (22:00 Uhr – 6:00 Uhr) zu verschließen 
 (z. B. mittels Schrankenanlage)

• die Belieferung der Einzelhandelseinrichtung ist im Nachtzeitraum (22:00 Uhr – 6:00 Uhr) unzulässig
• die Nutzung der an der Humboldtstraße gelegenen Einkaufswagen-Stapelbox im Nachtzeitraum (22:00 

Uhr – 6:00 Uhr) ist unzulässig

Artenschutz – Bauzeiten und Ersatzmaßnahmen
Der Rückbau der ehemaligen Zentralhaltestelle sollte außerhalb der Brutzeit von Vögeln, im Zeitraum von 
01. Oktober bis 28. Februar erfolgen. Sollte der Rückbau innerhalb der Brutzeit von Vögeln liegen, ist die 
Haltestelle vorab zwingend im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung auf Anwesenheit von Vögeln zu 
untersuchen.

Als Ersatz für verloren gehende Nistmöglichkeiten für Vögel müssen folgende Nistkästen an Bäumen, vorzugs- 
weise in der südlich gelegenen Parkanlage, angebracht werden:

• 2 Nistkästen für Kleinmeisen
• 2 Nistkästen für Nischenbrüter
• 2 Nistkästen für Stare & Gartenrotschwänze
• 1 Fledermaushöhle mit dreifacher Vorderwand 18 mm
• 1 Fledermausspaltenkasten nach Dr. Nagel

Geeignete Montageorte sind im Zuge einer ökologischen Baubegleitung zu planen.

Artenschutz - insektenfreundliche Beleuchtung
Zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf Insekten werden für die Außenbeleuchtung Leuchtmittel mit 
einer warmweißen Farbtemperatur von max. 3.000 K empfohlen. Beleuchtungen im Außenbereich sollten nur 
Flächen beleuchten, die beleuchtet werden müssen und Streulicht vermeiden. Grünflächen und Bäume sollten 
nicht angestrahlt werden. Es wird die Schutzklasse IP 54 oder höher empfohlen, um zu vermeiden, dass 
Insekten in die Außenbeleuchtung eindringen.

Altlasten
Werden im Rahmen der Bauvorhaben, insbesondere bei tiefbautechnischen Maßnahmen, schädliche Boden- 
veränderungen oder Altlasten i. S. d. Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) bekannt oder verursacht, sind 
diese gem. § 13 Abs. 3 SächsKrWBodSchG unverzüglich dem Umweltamt des Landratsamtes Landkreis Zwickau, 
Stauffenbergstraße 2, 08066 Zwickau, anzuzeigen.
Bei dauerhafter Entsieglung der Flächen mit deutlich erhöhtem Schwermetallgehalt Arsen, ist eine unbelastete 
Oberbodenschicht (0,0 – 0,3 m) aufzubringen.

Radioaktivität
Das zu überplanende Gebiet liegt in der radioaktiven Verdachtsfläche Nr. 12 (Zwickau/Cainsdorf). Gegenwärtig 
liegen, lt. Baugrunduntersuchung aus dem Jahr 2021, Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlassen- 
schaften für das Plangebiet vor. Im Rahmen weiterer Planungen zur Bebauung sollen die gesetzlichen Anfor- 
derungen und Hinweise zu radiologischen Hinterlassenschaften und zum Radonschutz Beachtung finden.

Bodenschutz
Werden durchwurzelbare Bodenschichten i. S. d. Bodenschutzrechts hergestellt oder verbessert, sind die 
diesbezüglichen Anforderungen der § 12 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) insbe- 
sondere hinsichtlich Art, Zusammensetzung und Schad-/ Nährstoffgehalt der auf- oder eingebrachten Mate- 
rialien nachweislich einzuhalten.

Die Oberbürgermeisterin

Die Oberbürgermeisterin

Die Oberbürgermeisterin

Die Oberbürgermeisterin

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze
(i. V. m. textl. Festsetzung 3.1)

Grünflächen
öffentliche Grünfläche, 
Zweckbestimmung "Straßenbegleitgrün [...]" 
(i. V. m. textl. Festsetzung 6.3, 6.4)

Festsetzungen (Fortsetzung)

private Grünfläche,
Zweckbestimmung "Pflanzinsel"
(i. V. m. textl. Festsetzung 6.2)

Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von 
Sträuchern (i. V. m. textl. Festsetzung 6.1)

Baum mit Pflanzbindung
(i. V. m. textl. Festsetzung 6.2 bis 6.5)

Bäume mit Erhaltungsbindung
(i. V. m. textl. Festsetzung 6.7)

Flächen für Versorgungsanlagen

Fläche für Versorgungsanlagen (Elektrizität)
Zweckbestimmung "Trafostation"

Stellplätze (geplant)

Firstlinie (nachrichtlich aus dem Luftbild 
übernommen)

Verortung Werbeträger (Pylon)
(i. V. m. textl. Feststezung 7.1)

Deutscher Name Botanischer Name
Ahornblättrige Platane Platanus x hispanica Münchh. (P. 

x acerifolia Ait.)
Amerikanische Gleditschie        Gleditsia triacanthos L.
Amerikanische Platane Platanus occidentalis L.
Amerikanischer Geweihbaum   Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch
Amerikanischer Zürgelbaum      Celtis occidentalis L. var. 

occidentalis
Amur-Korkbaum           Phellodendron amurense Rupr.
Asiatisches Gelbholz     Maackia amurensis Rupr. et 

Maxim. var. amurensis
Badische Eberesche      Sorbus badensis Düll.
Baum-Hasel      Corylus colurna L.
Behaarte Esche             Fraxinus pallisiae Wimott ex pallis
Berliner Pappel             Populus x berolinensis (K. Koch) 

Dippel
Blau-Esche        Fraxinus quadrangulata Michx.
Breitblättrige Mehlbeere          Sorbus latifolia (Lam.) Pers.
Bungens Zürgelbaum    Celtis bungeana Blume
Chinesisches Gelbholz   Cladrastis sinensis Hemsl.
Dreispitziger Ahorn       Acer buergerianum Miq.
Echte Mehlbeere          Sorbus aria (L.) Crantz
Elsbeere           Sorbus torminalis (L.) Crantz
Eschen-Ahorn   Acer negundo L. subsp. negundo
Essbare Kastanie           Castanea sativa Mill.
Feld-Ahorn       Acer campestre L. subsp. 

Campestre
Flaum-Eiche     Quercus pubescens Willd. subsp. 

pubescens
Gelb-Eiche        Quercus muehlenbergii Engelm.
Gemeine Esche             Fraxinus excelsior L.
Gemeine Hopfenbuche             Ostrya carpinifolia Scop.
Gemeine Robinie          Robinia pseudoacacia L.
Gewöhnliche Hainbuche           Carpinus betulus L.
Ginkgo, Fächerbaum     Ginkgo biloba L.
Grau-Erle          Alnus incana (L.) Moench
Grün-Esche, Rot-Esche Fraxinus pennsylvanica Marshall 

var. pennsylvanica
Guttaperchabaum        Eucommia ulmoides Oliv.
Herzblättrige Erle         Alnus cordata (Loisel.) Desf.
Japanische Gleditschie Gleditsia japonica Micq.
Japanische Ulme           Ulmus parvifolia Jacq.
Japanische Zelkove       Zelkova serrata (Thunb. Ex 

Murray) Makino
Japanischer Schnurbaum          Sophora japonica L.
Kalabrischer Spitz-Ahorn           Acer cappadocicum Gleditsch 

subsp. lobelii (Ten.) de Jong
Kastanien-Eiche            Quercus montana Willd. (Q. 

prinus L.)
Kaukasische Zürgelbaum           Celtis caucasica Willd.
Klebrige Robinie           Robinia viscosa Vent.
Klettenfrüchtige Eiche Quercus macrocarpa Michx. var. 

macrocarpa
Krim-Linde        Tilia x euchlora K. Koch
Kultur-Birne      Pyrus communis L.
Lotuspflaume   Diospyros lotus L.
Mandschurische Linde Tilia mandshurica Rupr. et Maxim.
Persimone        Diospyros virginiana L.
Persische Eiche Quercus macranthera Fisch. et 

C.A. Mey. ex Hohen.
Prächtiger Trompetenbaum      Catalpa speciosa (Warder ex 

Barney) Engelm.

Verfahrensvermerke (Fortsetzung)

Gehölzliste
Deutscher Name Botanischer Name
Rotblühende Rosskastanie        Aesculus x carnea Hayne
Rot-Eiche          Quercus rubra L.
Sachalin-Korkbaum       Phellodendron sachalinense Sarg.
Sand-Birke        Betula pendula Roth
Scharlach-Eiche            Quercus coccinea Münchh.
Schindel-Eiche Quercus imbricaria Michx.
Schmalblättrige Esche   Fraxinus angustifolia Vahl subsp. 

angustifolia
Schuppenrinden-Hickory           Carya ovata (Mill.) K.Koch
Schwedische Mehlbeere           Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.
Sibirische Ulme            Ulmus pumila L. var. pumila (U. 

mandschurica Nakai)
Silber-Linde      Tilia tomentosa Moench
Silber-Pappel    Populus alba L.
Spaeths Erle     Alnus x spaethii Callier
Speierling         Sorbus domestica L.
Spitz-Ahorn      Acer platanoides L.
Spottnuss         Carya tomentosa (Lam. ex Poir.) 

Nutt.
Sumpf-Eiche     Quercus palustris Münchh.
Thüringer Mehlbeere    Sorbus x thuringiaca (Ilse) Fritsch
Trauben-Eiche Q. robur ssp. sessiliflora (Salisb.) 

A. DC. (Q. petraea (Matth.) Liebl.)
Ungarische Eiche          Quercus frainetto Ten.
Virginische Hopfenbuche          Ostrya virginiana (Mill.) K. Koch
Vogel-Kirsche   Prunus avium (L.) L. var. avium
Wald-Tupelobaum        Nyssa sylvatica Marshall
Wild-Birne        Pyrus pyraster Burgsd.
Winter-Linde    Tilia cordata Mill.
Woll-Apfel        Malus tschonoskii (Maxim.) C.K. 

Schneid.
Zerr-Eiche        Quercus cerris L.
Zitter-Pappel    Populus tremula L.
Zoeschener Ahorn        Acer x zoeschense Pax
Zweifarbige Eiche         Quercus bicolor Willd.

Heimische Straucharten 
Deutscher Name Deutscher Name
Berberitze        Besenginster
Faulbaum         Gemeine Felsenbirne 
Roter Hartriegel           Haselnuss
Rote Heckenkirsche      Blaue Heckenkirsche 
Traubenkirsche Roter Holunder 
Schwarzer Holunder     Strauchweiden
Kornelkirsche     Liguster
Heckenrosenarten/Hagebutten Weißdorn
Alpen-Johannisbeere    Kreuzdorn
Echte Mispel     Gewöhnliche Zwergmispel
Pfaffenhütchen Schlehe
Sanddorn Weißdorn
Gewöhnlicher Schneeball Wolliger Schneeball 
Seidelbast Stein-Weichsel

Kennzeichnung
Umgrenzung der für bauliche Nutzung vorgesehenen Fläche, 
deren Boden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen be- 
lastet ist (radiologische Hinterlassenschaften und Schwerme- 
tallbelastung - Arsen)
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